
Wir laden unsere Aktionäre  

zur ordentlichen Hauptversammlung der 

 
 

Heidelberger Beteiligungsholding AG 
mit Sitz in Heidelberg 

 
(Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg) 

 
ISIN DE0005250005 / WKN 525000 

 
 

am Mittwoch, den 20. Juni 2012 um 9:30 Uhr 
 

ein. 
 

Versammlungsort: 
 

Palais Prinz Carl 

Kornmarkt 1 

69117 Heidelberg 

 
I. Tagesordnung 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum  31. Dezember 2011 und des 

Lageberichts für die Heidelberger Beteiligungsholdi ng AG für das Geschäftsjahr 2011 und 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Anga ben gemäß § 289 Absatz 4 des 
Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichts rats für das Geschäftsjahr 2011. 

 
      Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der Geschäftsadresse Ziegelhäuser Landstraße 1, 
69120 Heidelberg, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter der Adresse www.heidelberger-beteiligungsholding.de zum Download 
bereitgestellt. Die vorgenannten Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
der Unterlagen erteilt. 

 
      Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der Heidelberger 

Beteiligungsholding AG in seiner Sitzung am 24. April 2012 gebilligt. Mit der Billigung des 
Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 AktG festgestellt. Es liegt damit keiner der Fälle vor, in 
denen die Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 173 AktG ausnahmsweise in die 
Zuständigkeit der Hauptversammlung fällt. Gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand die 
Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des 
Lageberichts einzuberufen. Es findet daher keine Beschlussfassung über den Jahresabschluss 
statt. Auch die weiteren unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der 
Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung 
bedarf. 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzg ewinns  
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 
778.119,78 EUR vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstan ds für das Geschäftsjahr 2011 
 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2011 für 
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 



 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsich tsrats für das Geschäftsjahr 2011 
 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2011 
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
5. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wande lanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination diese r Instrumente) und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter 
Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und en tsprechende Satzungsänderungen  

 
 
 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: 

 
I. Aufhebung der Ermächtigungen vom 8. August 2007 
 
      Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. August 2007 beschlossene Ermächtigung 

zur Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten 
(Wandelanleihen) oder Optionsrechten (Optionsanleihen) im Gesamtnennbetrag von bis zu  
200.000.000,00 EUR wird für die Zeit ab Wirksamwerden des nachfolgend unter III. zu 
beschließenden neuen bedingten Kapitals aufgehoben. 

 
II. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts 

 
a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts 

 
      Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. Juni 2017 einmalig 

oder mehrmals Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu 200.000.000,00 EUR auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern 
(zusammen „Inhaber“) der jeweiligen, unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen 
Options- oder Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 7.013.750,00 EUR nach näherer 
Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. 

 
      Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 

entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgegeben 
werden. Sie können auch durch eine Konzerngesellschaft der Heidelberger Beteiligungsholding AG 
im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die Heidelberger Beteiligungsholding AG 
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist. Für 
diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Heidelberger 
Beteiligungsholding AG die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 
Inhabern der Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende 
Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG zu gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen. 

 
      Die Schuldverschreibungen sowie die Options- oder Wandlungsrechte können mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder 
mit einer variablen Verzinsung ausgestattet werden. Ferner kann die Verzinsung auch wie bei einer 
Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der Höhe der Dividende der Gesellschaft 
abhängig sein. 

 
b) Bezugsrechtsgewährung, Ausschluss des Bezugsrechts 
 
      Das gesetzliche Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen wird den Aktionären in der Weise 

eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut bzw. einem Kreditinstitut nach 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 



werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einer 
Konzerngesellschaft der Heidelberger Beteiligungsholding AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, 
an der die Heidelberger Beteiligungsholding AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen 
Bezugsrechts für die Aktionäre der Heidelberger Beteiligungsholding AG nach Maßgabe des 
vorstehenden Satzes sicherzustellen. 

 
      Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 

aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und 
das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits 
zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde. 

 
      Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben werden, vollständig auszuschließen, sofern der 
Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 
ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
oder Options- oder Wandlungspflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, 
der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden 

  
• sowohl neue Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 

203 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit 
Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, 

 
• als auch solche eigenen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit 
Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert 
werden. 

 
      Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wandlungsrechte 

bzw. -pflichten ausgegeben werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine 
Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, 
des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die 
Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum 
Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

 
c) Options- und Wandlungsrecht 
 
      Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein Optionsschein 

oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der 
Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG berechtigen. Für auf Euro lautende, durch die Heidelberger 
Beteiligungsholding AG ausgegebene Optionsanleihen können die Optionsbedingungen vorsehen, 
dass der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls 
eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann 
vorgesehen werden, dass diese Bruchteile, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer 
Aktien aufaddiert werden können. 

 
      Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das Recht, ihre 

Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG zu wandeln. Das 



Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag 
liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 
kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht 
wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. 

 
      § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind jeweils zu beachten. 
 
d) Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung des Options- oder Wandlungspreises 
 
      Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die Options- oder Wandlungsrechte gewähren, 

muss der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie – mit Ausnahme der 
Fälle, in denen eine Wandlungspflicht vorgesehen ist (unten f)) – mindestens 80 % des nicht 
gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG 
im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden 
Nachfolgesystem an den letzten 10 Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 
Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschreibungen betragen oder – für den Fall der 
Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen 
Schlusskurses der Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG im elektronischen Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem in dem Zeitraum vom 
Beginn der Bezugsfrist bis einschließlich des Tages vor der Bekanntmachung der endgültigen 
Festlegung der Konditionen der Schuldverschreibungen gem. § 186 Abs. 2 AktG. § 9 Abs. 1 AktG 
bleibt unberührt. 

 
      Bei mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen kann 

der Options- bzw. Wandlungspreis unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen 
Verwässerung des Werts der Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer 
Bestimmung der Bedingungen der Schuldverschreibungen wertwahrend angepasst werden, soweit 
die Anpassung nicht schon durch Gesetz geregelt ist oder Bezugsrechte als Kompensation 
eingeräumt werden oder ein entsprechender Betrag in Geld geleistet wird. 

 
e) Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung 
 
      Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle 

der Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in 
Geld zu zahlen. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch vorsehen, dass die 
Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in 
neue Aktien aus genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder in Aktien 
einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein Optionsrecht oder 
eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

 
f) Options- oder Wandlungspflicht 
 
      Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Options- bzw. eine 

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch 
„Endfälligkeit“) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der 
Schuldverschreibungen den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen 
Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann der Options- oder Wandlungspreis für eine Aktie 
dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem 
entsprechenden Nachfolgesystem während der 10 Börsentage vor oder nach dem Tag der 
Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des unter d) genannten Mindestpreises liegt. 
§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 

 
g) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 
 
      Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Art der Verzinsung, 
Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum und eine mögliche 
Variabilität des Umtauschverhältnisses zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der 
die Options- bzw. Wandelanleihe ausgebenden Konzerngesellschaft der Heidelberger 



Beteiligungsholding AG festzulegen. 
 
III. Aufhebung des Bedingten Kapitals und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals  
 
a) Das von der Hauptversammlung am 8. August 2007 beschlossene und in § 4 Abs. 6 der Satzung 

der Gesellschaft enthaltene Bedingte Kapital wird für die Zeit ab Wirksamwerden des nachfolgend 
zu beschließenden neuen Bedingten Kapitals aufgehoben. 
 

b) Das Grundkapital wird um bis zu 7.013.750,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.875.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber 
von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) jeweils mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 
beschlossenen Ermächtigung bis zum 19. Juni 2017 von der Heidelberger Beteiligungsholding AG 
oder einer Konzerngesellschaft der Heidelberger Beteiligungsholding AG im Sinne von § 18 AktG, 
an der die Heidelberger Beteiligungsholding AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. 

 
IV. Satzungsänderungen 
 
      § 4 Abs. 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
      „Das Grundkapital ist um bis zu 7.013.750,00 EUR, eingeteilt in bis zu Stück 3.875.000 auf den 

Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur 
Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der 
Heidelberger Beteiligungsholding AG oder einer Konzerngesellschaft der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG im Sinne von § 18 AktG, an der die Heidelberger Beteiligungsholding AG 
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, aufgrund 
der von der Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben bzw. 
garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie 
zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. 
Wandlung erfüllen und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis.“ 

 
V. Ermächtigung zur Satzungsanpassung 
 
      Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang 
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes 
gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 
Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des 
Bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. für die Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten. 

 
 
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 
 
      Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen. 
 

********************* 
 
 
 
 



 
II. Berichte an die Hauptversammlung 

 
Der Vorstand hat den nachfolgenden  
 

schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu Ta gesordnungspunkt 5 
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Sat z 2 AktG  

erstattet.  
 
Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 
durch die Aktionäre aus. Der Bericht wird auch auf der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre 
ausliegen. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär kostenlos unverzüglich übersandt. Der Inhalt 
des Berichts wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Die unter Tagesordnungspunkt 5 erbetene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 
Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser 
Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, im Gesamtnennbetrag von bis zu 
200.000.000,00 EUR sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals  in Höhe von bis zu 
7.013.750,00 EUR soll die Heidelberger Beteiligungsholding AG in die Lage versetzen, die 
Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit durch die weiter unten beschriebenen Möglichkeiten zu 
erweitern, und es dem Vorstand ermöglichen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats günstige 
Kapitalmarktbedingungen im Interesse der Gesellschaft durch eine flexible und zeitnahe Finanzierung 
nutzen zu können. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll die bestehende und von der Hauptversammlung am 
8. August 2007 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen ersetzen, die am 7. August 2012 auslaufen wird, also zeitlich vor der 
nächsten darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung, die erst im Jahr 2013 stattfinden wird. 
 
Den Aktionären steht gemäß § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG grundsätzlich das gesetzliche 
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten 
verbunden sind. Die in der Ermächtigung vorgesehene Möglichkeit, die Schuldverschreibungen an ein 
Kreditinstitut bzw. ein diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehendes Unternehmen mit der 
Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem 
Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG), soll die 
Abwicklung vereinfachen. 
 
Im Rahmen dieser allgemeinen Ermächtigung wird der Vorstand auch ermächtigt, das gesetzliche 
Recht der Aktionäre zum Bezug der Schuldverschreibungen auszuschließen. Hierfür sind nach dem 
Beschlussvorschlag jedoch bestimmte Grenzen gesetzt. Zum einen darf das Bezugsrecht der 
Aktionäre nur in begrenztem Umfang und zum anderen in größerem Umfang nur unter bestimmten 
engen Voraussetzungen ausgeschlossen werden.  
 
Durch die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll sichergestellt 
werden, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Emission ein praktikables Bezugsverhältnis 
dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden 
insbesondere bei der Emission von Schuldverschreibungen mit runden Beträgen die technische 
Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten erfolgt mit Rücksicht auf 
den sogenannten Verwässerungsschutz, der diesen nach den Bedingungen der 
Schuldverschreibungen in aller Regel zusteht. Dies hat den Vorteil, dass der Options- bzw. 
Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten nicht 
ermäßigt zu werden braucht und dadurch für die Gesellschaft insgesamt ein höherer Mittelzufluss 
ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -
pflichten verbundenen Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Ausgabepreis erfolgt, der 



den Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die 
Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und 
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen für die Ausstattung der 
Schuldverschreibungen zu erreichen. Eine derartige marktnahe Konditionenfestsetzung und 
reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 
Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen der 
Schuldverschreibungen) bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu 
beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere 
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines 
Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche 
Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann 
bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig 
auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren.  
 
Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 
AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für 
Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Das 
Volumen des bedingten Kapitals, das höchstens zur Sicherung der Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, beträgt weniger als 10 % des derzeitigen 
Grundkapitals. Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls 
sichergestellt, dass auch im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht überschritten wird, 
da die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des Grundkapitals nicht 
übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch – sofern dieser Betrag 
niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-
Grenze werden sowohl neue Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der 
vorgeschlagenen Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe 
der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, 
als auch solche eigenen Aktien, die gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit der vorgeschlagenen Ermächtigung bis zur nach § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 
 
Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer erneuten Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss durch eine nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses in 
einer Höhe des anteiligen Grundkapitals, auf den sich die Schuldverschreibungen beziehen, keinen 
Gebrauch machen, das auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen ausgegeben oder veräußert werden, soweit 
der Umfang des auf diese Aktien entfallenden anteiligen Grundkapitals 10 % des aktuellen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Diese Anrechnung soll entfallen und das ursprüngliche 
Ermächtigungsvolumen wieder zur Verfügung stehen, sobald eine nachfolgende Hauptversammlung 
den Vorstand neuerlich ermächtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Aktien 
auszugeben oder zu veräußern oder Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten auf Aktien der Gesellschaft auszugeben. 
 
Aus § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine 
nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher 
Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Options- oder Wandlungsrechten 
oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der 
hypothetische Börsenpreis (Marktwert) der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere 
finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach 
pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis 
(Marktwert) zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck 
der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur 
unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe 
der mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach 
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu 
keiner nennenswerten Verwässerung des Werts der Aktien führt. Damit würde der rechnerische 



Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, sodass den Aktionären durch den 
Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 
 
Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch 
nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder dem Eintritt der Options- oder 
Wandlungspflichten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 
Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft eine 
marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten 
und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen. 
 
Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wandlungsrechte oder 
-pflichten ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte 
in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der 
Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der 
Dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 
Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus 
dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. 
Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am 
Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren.  
 

********************* 
 
 
 
 

III. Weitere Angaben zur Einberufung 
 
1. Ausliegende Unterlagen 
 
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen folgende Unterlagen in den Geschäftsräumen 
der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, zu den 
üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus: 
 
– der Jahresabschluss und der Lagebericht der Heidelberger Beteiligungsholding AG zum 

31. Dezember 2011; 
– der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011; 
– der erläuternde Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289 

Absatz 4 Handelsgesetzbuch; 
– der schriftliche Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung; 
 
Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auch im 
Internet unter der Adresse http://www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2012 eingesehen werden. Sie 
werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen. Auf 
Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten 
Unterlagen erteilt. Hierzu wenden Sie sich bitte an die Heidelberger Beteiligungsholding AG, 
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, 
Telefon: +49 (6221) 64924-30. 
 
2. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
 
Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass sich zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung die Gesamtzahl der Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG auf 
insgesamt 7.750.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien beläuft. Gemäß § 16 Absatz 1 der 
Satzung gewährt in der Hauptversammlung jede Aktie eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 148.727 eigene Aktien. Aus eigenen Aktien stehen 
der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte, zu. Die 
Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 7.601.273. 
 



3. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptve rsammlung und für die Ausübung des 
Stimmrechts 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis Mittwoch, 13. Juni 
2012, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft in Textform unter nachfolgender Anmeldeadresse 
angemeldet haben.  
 
Anmeldeadresse: 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
c/o Deutsche Bank AG 
- General Meetings - 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main 
Telefax: +49 (0)69 / 12012 86045 
 
Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines in Textform in deutscher oder 
englischer Sprache erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. 
Tages vor der Hauptversammlung, das ist Mittwoch, 30. Mai 2012 (00:00 Uhr MESZ), beziehen 
(Record Date) und muss der Gesellschaft spätestens am Mittwoch, 13. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ), 
unter der vorgenannten Anmeldeadresse zugehen.  
 
Maßgebend für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sind der 
rechtzeitige Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes des Aktionärs zum Record Date und die 
rechtzeitige Anmeldung. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben für den 
Umfang und die Ausübung des Stimmrechts keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien am oder 
nach dem Record Date erwerben, können aus diesen Aktien in der Hauptversammlung weder das 
Teilnahme- noch das Stimmrecht ausüben noch können sie andere Rechte, die hauptversammlungs- 
oder beschlussbezogen sind, ausüben. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 
angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, sind zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 
Nachweisstichtag veräußern.  
 
Nach rechtzeitigem Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der 
Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse (bzw. Telefax-Nummer) werden den Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übermittlung des 
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.  
 
4. Stimmrechtsvollmachten 
 
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
auch durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur 
Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Vollmachten können sowohl 
vor als auch während der Hauptversammlung erteilt werden. Die Vollmachtserteilung kann auch schon 
vor der Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten können durch Erklärung gegenüber 
dem Bevollmächtigten oder der Gesellschaft erteilt werden.  
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (§ 126b BGB). Das Erfordernis 
der Textform gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine dieser nach § 135 
Absatz 8 und Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte andere Person oder 
Institution bevollmächtigt werden soll. In diesen Fällen sind die vorgenannten Personen oder 
Institutionen jedoch verpflichtet, die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten; außerdem muss die 
Vollmachtserklärung vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Darüber hinaus sind in diesen Fällen die Regelungen in § 135 AktG sowie 
möglicherweise weitere Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu 
erfragen sind. 
 



Die Gesellschaft hält für Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, Vollmachtsformulare 
bereit. Ein Vollmachtsformular ist außerdem auf der Rückseite der Eintrittskarte abgedruckt, welche 
den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zugesandt wird. Darüber hinaus können 
Vollmachtsformulare auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.heidelberger-
beteiligungsholding.de/hv2012 heruntergeladen werden. Die Verwendung des Vollmachtformulars ist 
nicht zwingend; Aktionäre können auch eine gesonderte Vollmacht in Textform erstellen. 
 
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung auch an die 
folgende Adresse übermitteln:  
 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
Ziegelhäuser Landstraße 1 
69120 Heidelberg 
Telefax: +49 (6221) 64924-24 
E-Mail: hv2012@heidelberger-beteiligungsholding.de 
 
Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen in 
Textform unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.  
 
Werden Vollmachten, deren Widerruf oder Nachweise der Bevollmächtigung der Gesellschaft 
übersandt, müssen diese bei der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis zum Ablauf des 
Dienstag, 19. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen.  
 
Der Nachweis einer in bzw. während der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung kann dadurch 
geführt werden, dass der Aktionär die Vollmacht an der Ausgangskontrolle abgibt.  
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen Personen zurückweisen.  
 
5. Bevollmächtigung von weisungsgebundenen Stimmrec htsvertretern  
 
Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten oder können, bieten wir 
an, bereits vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich 
auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und darf das Stimmrecht nicht nach 
eigenem Ermessen ausüben. Die zur Erteilung einer weisungsgebundenen Stimmrechtsvollmacht 
erforderlichen Vollmachten und Weisungen können Aktionäre in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Der 
Widerruf der Vollmacht und der Weisungen kann ebenfalls in Textform erfolgen. Ein Formular für die 
Erteilung der Stimmrechtsvollmacht an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter kann bei der 
Gesellschaft (Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, 
Telefax; +49 (6221) 64924-24, E-Mail: hv2012@heidelberger-beteiligungsholding.de) angefordert 
werden und kann von der Internetseite der Gesellschaft unter http://heidelberger-
beteiligungsholding.de/hv2012 heruntergeladen werden. 
 
Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 
möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 
 
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können dort ebenfalls die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, das Stimmrecht aus ihren Aktien gemäß ihren 
Weisungen auszuüben. 
 
Die Vollmacht nebst den Weisungen muss der Gesellschaft bis spätestens bis zum Ablauf des 19. 
Juni 2012 an die nachfolgende Adresse übermittelt werden: 
 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
Ziegelhäuser Landstraße 1 
69120 Heidelberg 
Telefax: +49 (6221) 64924-24 
E-Mail: hv2012@heidelberger-beteiligungsholding.de 
 
Weitere Informationen zum Stimmrechtsvertreter stehen den Aktionären auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2012 zur Verfügung.  



 
6. Rechte der Aktionäre 
 
(a) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 1 22 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 387.500 
Aktien) oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR (dies entspricht – aufgerundet auf die 
nächsthöhere Aktienzahl – 276.244 Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben 
gemäß §§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
drei Monaten vor der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung über den Antrag halten. 
 
Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft unter 
der nachfolgend angegebenen Adresse mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung, also 
spätestens am Sonntag, 20. Mai 2012  (24:00 Uhr MESZ), unter der nachfolgenden Adresse zugehen: 
 

Heidelberger Beteiligungsholding AG 
Vorstand 
Ziegelhäuser Landstraße 1 
69120 Heidelberg 

 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in 
der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf den Internetseiten der 
Heidelberger Beteiligungsholding AG (http://www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2012) zugänglich 
gemacht. 
 
(b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
Gegenständen der Tagesordnung stellen. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen 
sein. Aktionäre können auch Vorschläge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
Abschlussprüfern machen, die nicht begründet werden müssen. Gegenanträge zur Tagesordnung 
gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende 
Adresse der Gesellschaft zu richten: 
 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
Ziegelhäuser Landstraße 1 
69120 Heidelberg 
Telefax: +49 (6221) 64924-24 
E-Mail: hv2012@heidelberger-beteiligungsholding.de 
 
Gegenanträge mit Begründung oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft spätestens bis Dienstag, 
05. Juni 2012, (24:00 Uhr MESZ) unter einer der vorgenannten Adressen der Gesellschaft eingehen, 
werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter http://www.heidelberger-
beteiligungsholding.de/hv2012 zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an eine der vorgenannten Adressen der Gesellschaft 
adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers bzw. 
Vorschlagenden erbracht wird, sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesellschaft 
nicht im Internet veröffentlicht.  
 
Ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag muss in den in § 126 Abs. 2 AktG 
genannten Fällen von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden. Ein Gegenantrag bzw. 
Wahlvorschlag muss danach unter anderem dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sich der 
Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der Gegenantrag zu einem 
gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung 
eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 



insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Ein Wahlvorschlag von Aktionären muss außer in den in 
§ 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der 
Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält. 
 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den 
verschiedenen Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, 
in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. 
 
(c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft jeweils zur sachgemäßen 
Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, 
wenn auch diesbezüglich die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich 
ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
Generaldebatte zu stellen.  
 
Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und 
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen 
Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie 
des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen.  
 
Der Vorstand kann aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen von der Beantwortung einer 
Frage absehen und die Auskunft ablehnen. Die Auskunft kann unter anderem etwa verweigert 
werden, soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, 
der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil 
zuzufügen oder soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht. 
Die Auskunft kann außerdem verweigert werden, soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der 
Auskunft strafbar machen würde oder soweit die begehrte Auskunft auf der Internetseite der 
Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig 
zugänglich ist. 
 
Heidelberg, im Mai 2012  
Der Vorstand 
 


